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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1983

Norm

ABGB §531

Rechtssatz

Das Recht auf Unterhlat ist als solches auf der Aktivseite unvererblich, doch ist nach Ansicht der Lehre auch bei aktiv

unvererblichen wiederkehrenden Leistungen ( wie zB Unterhaltsraten ) der Anspruch auf jene Teilbeträge vererblich,

die schon vor dem Tod des Berechtigten entstanden oder fällig geworden sind.
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